
1{ aers t

T€TaYIlEVoue;, örrwe; ~v rale; 'K01VWVOUl1atc; rroAEl11 Tfj c; eiP~VfJC;

I.l~ ,.iTVWVTat GavaT01 Kal q>ura1 rrap« TOU<; KE1I.lEVOUe; Tal<; rro­
AEcrt v0l.l0u<; u. s. w.

:Man hat gewöhnlich gemeint, dass die cruvEbpEUOVTE<; selbst
die Erd T~ K01V~ q>vAaK~ lUaTI.lEVOl seien, zwischen beiden also
gar keinen Unterschied statuirt, und doch erscheint es nach dem
Wortlaut: TOUe; cruvEbpEuOVTae; KaI T.OU<; ~rrl T~ K01V~ q>uAaK~

TETaTf..l€VOUe; als geboten, die Errl rij KOlVij q>uAaK~ TETClYJlEVOl
von den cruvEbpEUOVTE<; zu trennen; man müsste sonst entweder
das Kal zwischen heiden oder das folgende TOUS streichen i hier­
für könnte man auch scheinbar eine Stütze finden in dem, was
der Scholiast p. 257 Dind. sagt: KEXPfJTat bE Kal ETEpq. KaTa­
()POI.l~ TWV cruvEbpEUOVTWV Kal TETa'I.lEVWv (nicht: Kai TWV
TETa'JlEVWV). Indessen trotzdem wird diese Annahme durch den
Zusammenhang unwahrsoheinlich gemacht. Wenn nämlich der
Verfasser der Rede im angeführten § so fortfährt: 01 bE TO­
crOUTou MOUcrl TOUTWV Tl KWAUEtV wcrTE Kai cruTKaTacrKEvaZ:etV,
OU<; rrwe; 00 rrpocr~Kel arrQAWAEVat; so kann dieser Ausfall nioht
besonders oder sogar aus8chliesslioh auf die cruvEbpEUOVTEe; ge­
münzt sein; denn, sucht auoh der Redner durch mehr oder we-

geschicl,te Argumentation seine der makedonischen Hege­
monie und dem hellenisohen Bunde feindselige Stellung mögliobst
zu verdecken und sich als den eigentlichen Hüter der Bestim­
mungen des korinthischen Laudfriedensbundes hinzustellen, so
würde er doch nicht soweit gehen, das Synedrion in seiner Ge­
sammtbeit in Bezug auf das, was er an offenbaren Verletzungen
des Bundesfriedens aufzäblt (8avaTOt Kai q>urat rrapa TOUe; KE1­
JlEVOUC;; Taie; rroAecrl VOI.lOUe;, XPfJ/-la:Twv blll.lEucrEte;, ,fie; avnbn­
crp.oi) geradezu als Anstifter und Mithelfer bei der Durchführung
dieser Gewaltakte verantwortlich zu macben und es als des Ver­
derbens würdig zu bezeiohnen. Wen der Verfasser der Rede,
der augenscheinlich die Athener zum Kampfe gegen Makedonien,
zur Theilnahme an der Schilderbebung des Agis reizen will, eigent­
lich meint, ist klar l , und er maoht es ja auoh selbst deutlich,
wenn er bei den einzelnen Fällen von Vertragsverletzungen von
dem makedonischen Könige oder von Alexander spricbt (vg1. § 4.

1 Wie ich nachträglioh bemerkt habe, hat schon Grote die Be­
ziehung der Worte: oi b€ 1:MOUTOU MOUi1l U. s. w. auf 'Alexander and
the Macedouillu oflicel's or soldiers' ausgesprochen (Hist. of GreeQe XI
841,4).
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6. 10. 16. 20. 26); in diesem § 15 will er offenbar seinen höch­

sten Trumpf ausspielen ('TC> b€ K<lT<lTEh<lO'TOTntoV" sagt er),
durch den Nachweis, dass jene einzelnen, von ihm angegriffenen
Massregeln nicht bloss gegen di~ Bundesakte verstossen und, ob­
gleich Vertragswidrigkeiten, nicht gehindert oder bestraft worden
seien, sondern, dass eben diejenigen, denen die Aufrechterhaltung
des Landfriedens anvertraut sei, selbst denselben übertreten hätten

oder Urheber der Uebertretungen und Mithelfer dabei geworden
seien. Damit zielt er also gewiss auf das makedonis'che König­
thum und seine Organe; zum mindesten würde dann bieraus her­
vorgehen, dass dieses makedonische Königthum in irgend einer
Form mit an der Aufgabe der Wahrung des Landfriedens be­
theiligt, beim Synedrion, wenn diesem ausschliesslich jene Auf­
gabe oblag, vertreten gewesen sein müsste, sonst würde ja

die Polemik des Redners eine ganz stnmpfe llein ; es würde

also die Anffassung Droysens, dl\SS Makedonien mit der Siche­
rung des Landfriedens nichts zu thun gehabt habe, jedenfalls
nicht behauptet werden können.

Grossere Klarheit gewinnen wir nun aber offenbar durch
die Annahme, die durch den zunächst doch für uns massgebenden
Wortlaut unserer Stelle gefordert wird, dass die Erd T~ KOlVfj

<pUhCtKlJ TET<lljlEVOl von den O'uvEbpEUOVTEc; zu trennen und als
ein besonderes Organ, das über den Landfrieden zu wachen hatte,
zu statuiren sind. Wer bildet dann diese besondere Behörde?
Nach dem ganzen Zusammenhange in den Ausführungen des Red­
ners und der inneren Wahrscbeinliobkeit ist es gewiss nieman!l
anders, als eben der makedonische König 1, beziehentlich dieje­
nigen, die als seine Stellvertreter fungiren oder mit der Ausfüb­
rung seines Willens betraut sind. Die Ansicht Koeblers 2, dass
neben der makedoniscben Präsidialmaobt noch der Amphiktyonen-

1 Gegen diese Auffassung ist nicht geltend zu machen, dass in
dem Satz am Ende des § 15: o'i Tl'jAIKairrac; l1u/-!<jlopac; 1Tapal1KEual:oUl1tv
€V Ta1c; 'lfOA€l1lV, (;{C; ola TO 1l€"(€9oC; mh01<; T0l10UTOIC; OUl11 IlJi 1T€PIOPUV
€'If€TaEav (als Subj. hierzu ist wohl zu ergänzen: 01 "EAAl'jVec;) die Worte
aiho1c; TOO'OUTOIC; OUl1t doch wohl nur auf das Synedrion, und zwar in
seiner Gesammtheit, bezogen werden können; die l1uveOp€UOVT€C; und die
€1Ti Ti,! KotVi,! <jlUAaKi,! TETU"(/-!€VOI sind ja auch vorher in enger Verbin­
dung unter einander genanut; und grosse Klarheit gehört überhaupt
nicht zu den Vorzügen dieser Rede, ist auch von ihrem Verfasser an­
scheinend nicht beabsichtigt.

2 Sitz.-Ber. Akad. Berlin 1892 S. 511, 1.
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rath gemeint sei, wird hinfällig mit der dieser Annahme zu Grunde
liegenden Voraussetzung, dass der AmplJiktyonenrath den Bun­
desgerichtshof gebildet habe j ~uf einen engeren Ausschuss, an
den Niese denken möchte 1, führen doch keine bestimmten Spuren
der Ueberlieferung. Bei der von mir vorgeschlagenen Auffassung

wird die Scheidung eine klarere und deutlichere, zwischen dem Syn­

edrion all'! der Vertretung der gesammten hellenischen Staaten
einerseits und dem makedonischen Königthum andererseits 2. Das
Synedrion hat die für die Gestaltung der Bundesverfassung und
die Durchführung der Bundesgesetze entscheidenden Bescblüsse zu
fassen und bildet den Bundesgerichtshof, das makedonische König­
thum ist das Exekutivorgan des Bundes; dieses hat darüber zu
wachen, dass das Bundesgesetz und der Bundesfriede zu Land
und zur See B nicht ttbertreten werden, und ist befugt und ver­

pflichtet, bei etwaigen Uebertretungen Repressivmassregeln zu
ergreifen; die richterliche Entscheidung steht dann dem Synedrion

zu 4• Wie sollte dieses, oder etwa ein engerer Ausschuss, der aus!
ihm gebildet wäre, im Stande gewesen sein, selbst einzuscbreiten
gegen Verletzungen des Bundesfriedeus. wenn ihm l,eine Mittel dazu
zur Verfügung standen, sondern, wie wir noch seben werden, das
Aufgebot der Streitkräfte des Bundes als solchen allein in der
Hand des makedonischen Königs lag? Dieser gehörte an sich

der Föderation nicht au, ebenso wenig, wie die Lakedaemonier
oder die Athener dem engeren I{reise der (Jullllax01; <I>iXmrro<;;
oder )AXEEavbpo<;; Kai 01 "EXAT]VE<;; heisst es ebenso wie: 01 Aa­
K€bmllOVlOl Kat 01 (JullllaxOl oder 01'A81']valOl Kat 01 (Jullllaxol;
auf das eigentliche Herrschaftsgebiet des makedoniscllen Königs

1 a. a. O. I S. 38.
2 Polybios IV 25, 1 sagt zwar von PhiIippos V: el<; Ti)V K6plVl:lOV

cruvl'jbpeue, und scheint also den makedonischen König unter die cruVE­
bpEUOVT€<; selbst mit einzurechnen, doch ist dieser Ausdruck hier wohl
kaum in seiner staatsrechtlichen Bestimmtheit zu fassen.

s Dass die offenbar besonders wichtige Aufrechterhaltung des
Friedens zur See, die' Seewacht wider die Piraten' Philipp und den
Athenern gemeinschaftlich zugewiesen worden sei, ist eine durchaus
unbegründete Annahme von A. Schäfer a. a. O. IIl2 S. 29, der auch
E. Curtius folgt.

'" In dem Ausdrucke: ~1tl",eAe'lcreat (TOU<; cruvebpeuoVTa<; Kai 'TOU<;
~'ll'1 'Ttj KOlVtj <pUAaKtj TETaWEVou<;) Ö'll'W<; ",i) TITVWvTat etXvaTOI Kat <pU­
"j'at KT€ ist also die richterliche und administrative Thätigkeit zu­
sammengefasst.
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erstreokte sioh . die Bundesgewalt nioht und fanden die Bundes­
gesetze keine. A.nwendung; aber die Mitglieder der Föderation
waren ihm dnroh ein ewiges Bündniss verpß~chtet; sie durften
wider ihn nicht zu Felde ziehen oder irgend eine feindselige
Handlung unternehmen 1, sondern mussten ihm als TtT€lllllV 2 mit
ihren Kräften bei Unternehmungen, die innerllalb der Kompetenz
und der Zwecke des Bundes lagen, dienen. Der makedonische
König verfügte somit als O"TpaTfJ'(o<; aUTOKpClTWp TWV <EAArlVWV
oder Tfl<; 'Endbo<; B sowohl in einem auswärtigen Kriege, der
von der Bundesversa.mmlung beschlossen wa.r 4, über die Streit-

1 So heisst es in dem Dekret des Philippos Arddaios Diod. XVIII
M, 7; eine ganz analoge Bestimmung galt, wahrscheinlich nach dem
Vorbilde des von Philippos II gegriindeten Bundes, für das Verhältniss
der achäisohen Föderation tum makedonischen Königthum: ne quid,
quod adversus Philippi societatem esset, aut referre magistratibus ant
decernere concilio jus esset (Liv. XXXII 22); sie war wohl überhaupt
für den von Antigonos Doson hergestellten Bund hellenischer Staaten
in Geltung.

II Dieser Ausdruck wird in unserer geschichtlichen Ueberlieferung
(vgI. z. B. Diod. XVI 89, 1. Arr. II 14, 41 indem Briefe Alexanders
an Dareios), namentlich aber in dem Fragment des Vertrags zwischen
den Ath€'nern und Philipp (oder Alexander?), CIA. n 160 Z. 20 ge­
braucht und ergiebt sich hieraus als die officielle Bezeichnung.

II Diod. XVI 88, 3. XVII 4, 9.
4. Gewiss nicht bloss, wie man früher meistentheils annahm, für

den Perserkrieg, wenn auoh bei der fundamentalen Bedeutung des­
selben für den panhelleuisohen Bund wahrscheinlich Philipp ebenso
wie nachher Alexander in feierlicber Weise zum Feldberrn hierfür
proklamirt worden war. Beloch Gr. Gesch. II 606 nimmt an, dass die
von Diodor XVI 89 unter dem Jahre 387/6 berichtete Tagsatzung in
Korinth, auf der der Nationalkrieg gegen die Perser beschlossen wor­
den, verschieden sei von der konstituirenden Versammlung, von der
Justin IX I) berichtet. Diese Vermuthung ist zunächst bestechend; in­
dessen lassen die Worte § 3: TEhoe; OE TWV 'Ell1)vwv ~AOJ.l.EVWV aÖTov
<1TpaTfJToV aUToKpuTopa Tijc; 'Elldboc;, zusammengenommen mit den vor­
hergehenden: lqnAOTIJ.l.E!TO TEV€O'BaI 11'dO'fJC; Tijc; 'EhMboc; l'iTE/AWV, wohl
kaum einen Zweifel darüber, dass von Diodo!' dieselbe Versammlung
wie von .Tustin gemeint sei. Andererseits knüpft auch Justin (IX 5,
8) unmittelbar an den Bericht von dieser Versammlung, in Ueberein­
stimmung mit Diodor 91,1, die Erzählung von der Voraussendung des
Parmenio und Attalos nach Asien an (iDitio veris); auch die Worte
Justins : neque dubinm erat imperium Persarumhis apparatibus peti,
sind wohl in Parallele zu bringen zu denen Diodors: I1ETuhac; 11'apa·
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kräfte des Bundes, als auoh dann, wenn der Friede in Grieohen­

land selbst bedroht wal" als oberster Hüter des Landfriedens, als

die mit der KOWYt qJuAaK~ betraute Behörde. Dass er auch fitr

diese Ausübung der Bundesexekution nioht bloss auf 8eine eigenen

Kräfte angewiesen war, sondern die der hellenisohen Staaten auf·

bieten konnte, ergiebt sich mit Wahrsoheinlichkeit aus dem, was

uns Diodor 1 von den :Massregeln des AntipatroB aus Anlass des

Krieges des Agis berichtet (rrpoolaß6I1Evo~ bE Kat rrapa. TWV
(Jul1l1aXOUVTWV 'ElAtlvwv 2 (JTpanWTa<;;), namentlich aber aus dem
Fragment des Vertrages der Athener mit Philipp 5, wo die WOl'te

V. 17: Ka8' ön <Xv rra[p]aYiEAA ferner V. 18-20 Kat rrOAE'
1-t[~](Jw TW[I rrapa]ßa(v[o]v[Tl] Kae6n - TlfJ [KJat (, ~"fE[l1wvJ

wohl in diesem Sione auszulegen sind 4. Wenn die zum Bunde

gehörigen Hellenen für die Aufrechterhaltung des Friedens in

Hellas selbst überhaupt aucl. Kontingente stellen mussten, so

konnte der Oberbefehl hierüber nur dem makedonischen Könige

zufallen; denn eine andere oberste panhelleniscbe Instanz in mi'"

litäriscben Dingen gab es nicht; wir würden sonst zu einer ganz

unwabrscheinlichen und an eicb unhaltbaren Trennung des mili­

tärischen Aufgebots und Kommandos in den inneren Angelegen­

beiten des Bundes und den auswärtigen Kriegen kommen.

Wie nun das Verbältniss des makedoniscben Königs zu den

griechischen Staaten im Einzelnen bestimmt war, inwieweit ibre

O'Kwa<; ~n:01E'iTO n:poc; Tl;V tn:1 TOVe; TTepact<; aTpo!tdctv. Immel'hin wäre
es möglich. dass der förmliche Beschluss über den Perserkrieg erst auf
einer zweiten Versammlung im Herbste 337 gefasst und dass die beiden
Versammlungen in unserer Ueberlieferung- durcheinander geworfen
worden seien.

t XVII 63, 1.
2 Bei dem Ansdruok: aUMMctxoOVT€C; ffEAA1']V€<; i8t sicher nicht an

eine besondere Verpfliohtung zu denken, die einzelne hellenische Staaten
dem Antipatros gegenüber eingegangen seien.

s CIA. 11 160.
4 So sind wohl auch in dem schon angeführten Scholion zu De·

mosth. XVIII 89 die Worte: 61lw<; MEVTOI Ön:UKOUElV ctOTtll (sc. <PIAtn:n:41)
Kai KClTll. rijv Kul KUTa lldXunuv, und ebenso die bei SllidllS u. 61']'
Md!'lll<; I 1242 Beruh,: ~"fpaljlE OE Kai ljlftq>IC1/-lIl, T1V <PIAln:n:41 'raue; ffEA_
X1']VUC; OrraKouElv (eigentlich müsste es heissen: die Athener als Mitglieder
des hellenischen Synedrion. vgl. Plut, Phok. 16) von der Verpflichtung
der Hellenen. fiir die Zwecke des Bundes ihre Streitkräfte zur Ver­
fügung zu stellen, zu erklären.
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Selbständigkeit duroh die Reilhte der fUhrenden )faoht beeinträch­
tigt wurde, darüber können wir im. allgemeinen nur mehr oder
weniger sichere oder wahrsoheinliche Kombinationen aufstellen.
Die Grundlage der Vereinbarung bildet ja, wenigstens naoh der
formell staatsreohtlioben Seite, die Freiheit der Einzelstaaten, die
nur soweit beschränkt wurde, als ilie Gesammtzwecke des Bun­
des es nothwendig machten. Die Mitglieder des Bundes waren
~AEUe€pOl Kat aUrOVO/lOll «(Demostl].] XVII 7, vgl. die Bünd­
nissurkunde des zweiten attischen' Seehundes CIA. II ·17 Dit­
tenberger r;yll. 63 Hioks, GI'. l1ist. insel'. 81 Z. 10. 20 f.) wahr­
scheinlicl] auch &qmpoAOTTJTOl und &lpPOUPTJTOl (vgl. CIA. II
17 Z. 22 f. 17 b 21 ff.), wie es auch von ilem helleniilohen Bunde
unter Antigonos Doson und Philippos V bei Polybios IV 25, 7
heistlt: &lpPOUpnrOUC; &lpOPOAOTtlTOUC; EAEU8€pOUC; ovrac;, rrOAI-

, ", ·1 ,., , ,

T€t(W;; Kat VO/lOl<; XPW/lEVOU<; TOt<; rraTptOt<;.
Wenn nun allerdings indem Bundesgesetz gesagt war, dass

die zur Zeit, als die Bundesverträge beschworen wurden, in den

1 Ob einzelnen Staaten, wie z. B. Athen, besondere Begünsti­
gungen, also Reservatrechte zu Theil wurden, lässt sich
mit uoserem Material wohl kaum sicher entscheiden. Die aus (De­
mosth.] XVII 26 zu erschliessende Bestimmung, wodurch die Einfahrt
makedonischer Schiffe in den Peiraieus untersagt war, die zum Theil
im Sinne eines besonderen, Athen vorbehaltenen, Reehtes ausgelegt
wird, ist doch wohl eher als eine allgemeine Festsetzung der Bundes­
"erträge anzusehen nnd auf die Häfen der Bundesstaaten überhaupt zu
bez:iehen, soweit nicht besondere Ausnahmen ausbedungen ware'u (vgI.
Grote XI -- Sebr schwierig ist es, zu beurtheilen, wie sich der
korinthische Bund l<:U den Vereinigungen griechisoher Staaten, insbe­
Bondere den landschaftlichen und Stammesbünden stellte. Gewiss trat
er den zu sakralen Zwecken nicht ent~egen; es ist aber
auch wahrscheinlich, dass den politischen Verbindungen, die ja zum
Thei! im Zusammenhange mit den sakralen standen oder aus ihnen
erwachsen waren, soweit Raum gelassen als sie nicht in die
Sphäre des Bundes eingriffen, nicht die innerhalb deren die
Autonomie der einzelnen Staaten bestand, überschritten. Dass solche
gemeinsame Versammlungen (KOWO! (1UAAOYOl) der Achaeer und Arkader,
vielleicht auch der Boeoter, in der Folgezeit stattfanden. ersehen wir
aus einem Dekrete Alexanders aus dem Ende seiner Regierung, wo­
durch wahrscheinlich diese Versammlungen verboten wurden (Hyper. I
16). Ob und inwieweit solche Vereinigungen auch bei der Vertretung
der Staaten im korinthischen Synedrion zur Geltung kamen, darüber
auch nur eine Vermuthung zu iiussern, möchte wohl bei dem Stll.nde
unserer Kenntniss als zu gewagt erscheinen.
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einzelnen Staaten bestehenden Verfassungen nicht< aufgelöst' wer­
den dürften 1, so war damit, gegelliiber der betreffenden Bestim­
mung im zweiten athenischen Seebunde (a. a. O. Z. 20 1. 1TO­
AIT€UO/lEVqJ 1TOAlT€iav ~v av ßOUAllTal) anscheinend insofern eine
Beeinträclltigung der Autonomie gegeben, als der Bestand einer
bestimmten VerfaSRtmg garantirtwerden sollte, und die Meinung
liegt nahe, dass dadurch PhHipp die ibm günstig gesinnten Par­
teien habe am Ruder erhalten wollen. Indessen meines Erachtens
sollte durch diese Festsetzung nur ein Umsturz der bestehenden
Verfassung, der Versuch einer gewaltsameu Aenderung verhütet
werden; damit aber war doch gewiss nicht ausgeschlossen, da!<s auf
gesetzmässigem Wege, seitens der bestehenden Staatsgewalt selbst,
eine Fortentwicklung der Verfassung stattfinden konnte; wenn, wie
es wahrscheinlich ist, die Verbannten nur unter Zustimmung des
Synedrion und des makedonischen Königs zurückberufen werdep
durften, so war dies wohl, bei dem verheerenden Charakter der
Parteikämpfe in Grieohenland, durch das Interesse der Aufrecht­
erhaltung der Ordnung und des Friedens bedingt.

Die Bestimmung, die die Befreiung von Tribut betraf, war
nicht nur in Rücksioht auf die Verhli.ltnisse in früheren helle­
nischen Bünden, namfntlicll dem delisch-attischen, sondern zugleich
auch im Hinblicke auf die unter persischer Herrschaft stehenden
Staaten, die für den Bund gewonnen werden soUten, von Wich­
tigkeit. Ebenso muss wohl auch eine Festsetzung der Freiheit
von Besatzungen für die Bundesstädte angenommen werden. Sowohl
die Analogie des zweiten attisohen Seebundes und besonders der
später von Antigo~os Doson gegründeten hellenischen Föderation,
wie die innere Wahrscheinlichl{eit, - gerade die Besatzungen und,
das Harmostenregiment hatten die Herrschaft der hegemonischen
Staaten Griechenlands, vornehmlich auch die letzte Periode der
spartanischen Herrschaft, ja besonders unpopulär gemacht ­
sprechen dafür ll• Wenn PhiIipp trotzdem in einige, durch ihre

1 'Etiv 'l'IVE<; Ta<; n:OA1TE{Cl<,; Ta<; reClp' b:aaT01<; oöaCl<;, 6TE TOU;
ÖpKOU<; TO'O<; reEp! Elpi)V!1<; dJIlVU<J(l.V, KCl,aAUaWl1l, n:OhE~I{OU<; dVll! n:lia!
Toi<; Ti)<; €lpijV!1<; IlETEXOUOW, heisst es in der Rede über die Verträge
mit Alexandar; vgl. auch CIA. II 160 Z. 11 ff. - wv KClTClAU<JW
- - I - - - reClp' ~Ka<J,o(!]<; ÖT€ T[OU<; liPKOU<; TOU<; n:Ept ,1i)<;
etpnvl')<; [dJ]IlVUOV.

2 Wenn A. Sehaafer a. a. 0, IIIl! 52,4 gegen das Vorbandensein
einer: derartigen Bestimmung u. a. Diod. XVIII 10, 2 €TpaljlClv 'IJli)qn<Jj.tCl
. . . Ta<; CPPOupouj.t€va<; reohE!<; EhEu!lEpwcrClI anfübrt, so ist zu
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Lage wichtige Städte, Besatzungen legte, so war daB eine Mass­
regel, die nicht gegen einzelne Staaten gerichtet war, Bondern
im Interesse der panhellenischen Aufgaben des Bundes "ls noth­
wendig erschien 1; für die militärischen Aufgaben, die die Bun­
desleitung zu leisten hatte, bedurfte sie der Bundesfestungen ;
und es war wohl auell in einem Artikel der Bundesakte dem
makedonischen Könige ausdrücklich dieses Recht - wahrsohein­
lioh unter Bezeiclmung der betreffenden Ol'te - eingeräumt
worden 2. Ob diese Besatzungen; weil sie einem allgemein bel-..
lenischen Zwecke dienten, aucll auf Kosttm des Bundes untel'halten
wurden, wie es in dem Vertrage des aohaeiscben Bundes mit
Antigonos Doson vor allem betreffs der Besatzung von Akroko­
rinth ausbedungen warB, können wir nicht sicher entsoheiden.

erinnern, dass unter Alexander, wie nooh zu erwähnen sein wird, das
Verhältniss der hellenisohen Staaten zu Makedonien auoh in Be­
zug auf den besproohenen Punkt sioh sehr wesentlioh änderte.

1 Die Beset;lung der thebanischen Kaqmeia erfolgte vor der Kon­
stituirllug des koriIltbisohen Bundes nnd auf Grund eines Separatver­
trages mit Theben, das eben hierdurch seine Autonomie sich beschränken
lassen musste. Dass nach Ambrakia eine Garnison wurde, hat
wohl auch in besondern Verhältnissen seinen Grund. Ambrakia hatte
für das im Wesentlichen von Philipp abhängige Epeiros eine ähnliohe
Bedeutung, wie etwa Amphipolis nil' Makedonien i Philipp rechnete es
wohl zu seinem engeren Machtbereich und nicht ;In dem, innerhalb
der Thermopylen gelegenen, im korinthischen Bunde vereinigten Hellas.

2 Charakteristisch ist es jedenfalls, dass der Verfasser der Rede
über die Bundesverträge mit Alexander üher diesen Punkt schweigt.
Wir können auoh aus einer Stelle des Polybios XVIII 14 die Schluss­
folgerung ziehen, dass Philipp im allgemeinen keine Besatzungen in
die hellenischen Städte legte. Der Geschiohtschreiber spricht hier von
den iu Demostheues' Kranzredll (§ 295) als Verräther Griechenlands be­
zeiohneten Parteigängbrn Philipps in den einzelneu griechischen Staaten
und vertheidigt sie gegen die von dem attisohen Redner erhobenen
Vorwürfe, indem er vor allem hervorhebt, dass sie weder makedonisohe
Besabungen in ihre Städte eingeführt, noch deren Verfassung umge­
stür;lt hätten (§ 9: d J.l.EV ouv TailT' ~TtpaTIov lj q>poupav Ttapa $t­
Xhnrou bEXOllEVOI Ta1.; TtaTp{olv n KaTaXuovTE'; TOU'; vOJ.tou,; oq>t;lpoOv-ro
TtlV €A.Eu6Epiav Kat TtapPl1cr1av TWV TtOhlTWV XliptV Tfj.; lbiw; TrhEOvEE!a<;
1\ buvaClTEla~, dEtm Tfj.; Ttpoll'llTopla.; tjClClV TauTl1';). Polybios würde sich
kaum so haben ausdrüoken können, wenn Philipp nach der Schlacht
bei Chaeronell, ;lur Zeit der Begl'ündung des korinthischen Buudes, in
eine Anzahl dieser Städte Besatzungen gelegt und mit deren Hülfe das
Regiment seiner Parteigänger gesiohert hätte.

II Plut. Arat.
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Aus einer Bestimmung der schon meIn'fach erwähnten In­
sohrift von ehio!! (Z. 17 f.: MEXPI b' dv btakkarwO"t XtOl, <jlU­

ACXK~V eiva! rrap' aÖTOt~ mxp' >AkEEavbpou ToD ßacrtMw.;, (lO"ll
UV \KCXV~ 9) möchte man vielleicht schliessen, dass dem mltke­
donisenen Könige ausdrücklich das Recht gewährleistet worden
sei, für den Fall, dass in einer Stadt des Bundes innere Strei­
tigkeiten den Frieden bedrohten, so lange, bis die Streitigkeiten
beigelegt seien, eine Besatzung in die betreffende Stadt zu legen,
die von dieser unterhalten werden musste (Tpe<jmv M: TCXUTlW
X{ou.;, heisst es a. a. 0.); doch werden wir sehen, dass diese In­
schrift scbon in versolJiedenen Punlden eine Aenderung in dem
Verbältniss und vor allem dem Verhalten des makedoniscben
Königthums gegenüber den Städten des Bundes andeutet.

Durch die Zwecke des Bundes, der die Tributpßichtigkeit
8einer Mitglieder ausschloss, waren auch die Kontingente, die,
dieselben im Kriegsfalle an Mannschaften und Schiffen 1 zu stellen,
oder die Geldbeiträge} die sie zu entrichten IH'ltten, ~edingt, und
der Bundesfeldherr hatte in den einzelnen Fällen die Hilhe des
Al1fgebots, beziehentlich des Geldbeitl'ages zu bestimmen, aber
auf Grund einer allgemeinen Taxe, die von der Bundesversamm­
lung entworfen worden war; denn darauf deuten die Worte Justina
(IX 5, 4: Auxilia deiDde singularum civitatum deacribuntur) hin:
die Bemerkung Diodors (XVI 89, 3: btaTaEa~ b' EKUO"TlJ mSk€t
TO rrAfj6o.; TWV EI.; O"UJlJlCXXlCXV O"TpcxnwTwv) giebt entweder un­
genau dasselbe, wie Justin a. a.O., wieder oder bezeichnet, was
wahrscbeinlicher ist, die aus der Gesammtzahl der Kontingente
für den damals bevol'stehenden Perserkrieg yon Philipp geforderten
Streitkräfte. Wir haben also eine Theilnahme der Bundesver­
sammlung an der urspritnglichen Festlltellung der Kontingente an­
zunehmen, wie wir eine solche Mitwirkung der O"uvEbpot auch
wenigstens' für die erf:\ten Zeiten des zweiten atbenischen See­
bundes mit Wahrscheinlichkeit vermuthen können 2; allerdings

1 Für die Stellung von Schiffen ist zu vergleicben die Illschrift
VOll Chios Z. 9 f. und Gurt. III 1, 20; vgI. auch Plut. Phok. 16.

Il Hierauf weist wohl auch die Thätigkeit der (Juveöpol ol t'ltl
vewv hin, die auf einer attischen Urkunde nach der sehr wahrschein­
]jchl?n Ergänzung Köhlers vorkommen (ClA. IV 2; 18b). Lehrreich ist
auch die Schilderung, die Xenophon HelL V 2, 21 f. von den Bera­
thungen und Beachlussfassungen der peloponl1esischen Symmachie zur
Zeit des Beginnes des olynthischen Krieges giebt.
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gilt sie ansoheinend nur für die ursprüngliohen Mitglieder des
Bundes, die ~VTO>;; ITUAUJV "EAAllve>;;; für die später hinzugetre­
tenen Griechen, wenigstens diejenigen, die erst während des Kriegs­
zuges gilgen die Perser sich von der persischen Herrsclmft los­
sagten und dem Bunde Iluscblossen, erfolgte die Festsetzung der
Kontingente auf Grund eines königliohen Rescripts - nicht eines
Verh'nges zwischen dem betreffend.en Staate und dem makedoni­
sohen Könige -, wie wir dies wiederum der wichtigen Inschrift
von Chios Z. 8 f. (ITapEXElV be' X(OU4ji TP1~p€t<;; e.lKMl 1T€1TÄn­
pWJlEva<;; 1'01<;; aim1Jv TEÄeow u. s. w.) entnehmen können. In­
wieweit und unter welchen Bedingungen von deli Bundesgliedern
cruvTaEel<;; in Geld erhoben wurden, lässt sieb bei unserer man­
gelhaften Ueberlieferung nicht mit Sicherheit aussagen i wir wissen
es eigentlich nur von solchen griechischen Staaten, die durch die
Makedonier von der persischen Herrschaft befreit wurden i so
berichtet uns Curtius von Mytilene (IV 8, 13: pecuniam, quam
in bellum impenderant, reddidit), und können wir es betreffs der
asiatischen Griechen, von denen wir allerdings nicht bestimmt
sagen können, ob sie dem korinthischen Bunde angehört haben,
mit Wahrscheinlichkeit aus einer Inschrift von Priene (La Bas­
Waddington 188. Anc. Gr. Inser. Brit. Mus. 400: Tfl~ h€ cruv­
TaEEw~ acp(ru.ll TnJl nplTJvewJl nOÄtv) erachliessen.

Es geht aus der bisherigen Darlegung hervor und lag in
der l\onsequenz der Saohe selbst, dass eine selbständige auswär­
tige Politik fUr die einzelnen griechischen Staaten, die dem Bunde
angehörten, ausgeschlossen war. Ob es darüber einen besonderen
Artikel in der Bundesakte gab, etwa so, wie der achäi!lche Bund
dem Antigenes Doson gegenüber vel'pflichtet war, Jlfl TpacpElv
ßll<1lAf1lAllh€ 1TpecrßEuEIV rrpo<;; d).).ov llKovTOC;; 'AVTlTOVOUl, dar­
über können wir nichts Bestimmtes feststellen; allerdings waren
ja auch znr Zeit des aehäischen BundeR die Weltvarhältnisse für
Griechenland wesentlich anders geworden. Die Bestimmungen
des korinthischen Bundesgesetzes, die jede Verbindung mit dem
Perserkönig, lllochten es nun diplomatische Verhandlungen II oder
Dienst in seinem SoldeS oder offener Anschlnss des Staates an
Peraien I sein, als verrätherisoh untersagten, standen jedenfalls für

I Plut. Arat. 45.
2 Arr. III 4, vgl. II 15, 2 f. Curt. III 13, 15.
S Arr. I 16, 6. IU 23, 8.
4 Inschrift von Chios, Z. 10 W,
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sie]1 besonders; sie bildeten eine der haupteäehlicbsten Grnnd­
lagen des Bundes, in der sich seine nationale Bedeutung vor
allem offenbaren sollte 1 j .übrigens bezeicbnete das Verhältniss zu
Persien den Umkreis von auswärtigen Fragen, die für die Politik
der damaligen griechischen Staaten besonders in Betracht kamen.

Es handelt sich nun weiter um die Beantwortung der Frage:
wie weit reichte die Zugehörigkeit zur Föderation? War jede
selbständige griechische Gemeinde im Synedrion vertreten? Dass
jener Bund, der von Anfang an auf eine Vertrettmg des ge­
sammten Hellas angelegt war, der in der Befreiung der Griechen
vom persischen Joche nach Philipps Absicht gewiss erst seine
volle Rechtfertigung erhalten sollte, nicht etwa auf die EVT(><;;
TIuAWV "EAA1']VE<;; beschränkt bleiben sollte und konnte, ist an
sich klar, und es wird denn auch noch durch besondere Zeug­
nisse betreffs mehrerer inselgriechischer Staaten bestätigt, dass:
sie dem Bunde angehörten. Wir erfahren es z. B. von Tenedos
aus Arrian II 2, 2 und müssen es in Bezug auf Chios aus der
oft erwähnten Inschrift schliessen j denn die Bewohner von Chios
sollen so lange Kontingente zur Flotte Alexanders stellen, als
auch die übrige hellenische Flotte an den Unternehmungen
des Königs theilnimmt (Z. 9 f.), und diejenigel!, die Chios an
die Barbaren verraten haben, sollen aus allen an dem allgemeinen
Frieden theilnehmenden hellenischen Städten verbannt sein und
zur ;Bestrafung vor das Synedrion der Hellenen gebracht werden
(Z. 10 ff.). Wenn so Tenedos und Chios dem hellenischen Bunde
beigetreten waren, so werden wir das Gleiche auch von Mytilene
anzunehmen berechtigt sein und nicht mit Droysen 2 darauf grosses
Gewicht zu legen haben, dass Arrian 3 bloss von einem mit Alexan­
der abgeschlossenen Vertrage der l\fytilenaeer spricht, und dieselbe
Vermuthung dürfen wir wohl auch betreffs der übrigen lesbischen

1 Uebrigens sprechen, wie ich beiläufig hier bemerken will, schon
diese Festsetzungen über das Verhältniss zu Persien, die doch gewiss
bereits unter Philipp vereinbart worden sind, abgesehen von andern
Gründen, die ich Hist. Zeitschr. N. F. 38 S. 14, 1 geltend gemacht habe,

.gegf'n die Ansicht U. Köhlers, Sitzungsbel'. Akad. Berlin 1892 S. 510 ff.,
dass der unter Philipps Hegemonie' begründete Bund nicht von vorn·
herein offen gegen das Perserreich gerichtet gewesen sei.

2 Gesch. d. HeUen. I 1, 234. Berl. Akad. Monatsbel'. 1877 8. 31.
a II 1, 4.
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Städte 1 und der Insel Kos3 aussprechen und so überllaupt die An­
sicht aufstellen, dass die Inselgriecllen im allgemeinen sich der ko­
rinthischen Föderation angescllJossen haben. Schwieriger ist es,
über die kleinasiatischen Griechen zu einem bestimmten Schlusse
zu gelangen; wir können, wie schon erwähnt, es als sehr wahl~­

schein lieh annehmen, dass sie nach ihrer Befreiung von der per­
sischen Herrschaft l1uch O"UVT<ltEH; zu leisten gehabt haben 3. Ob
sie das aber als Mitglieder des panhellenischen Bundes oder bloss
als O"ullllaxol Alexanders, vielleicht durch ihn in kleineren Or­
ganisationen vereinigt, gethan haben, darüber fellIt uns jede zu·
verlässige Kunde. Die Gründe, die nach meiner Ansicht dafür
geltend gemacht werden können, dass sie nicht Glieder der
korinthischen Föderation gewesen seien, sondern in einem en­
geren und speziellen Verhältniss zu Alexander gestanden haben,
sind von mir an anderem Orte hervorgehoben worden 4. Es würdt.'
sich dann ergeben, dass Alexander den Unterschied zwischen den
bisller formell selbständigen Inselgriechen, die O"ullllaxOl .6.apelou
J(aT<l 'l:~V Ei.P~Vtlv 'l:~V ~rr' ,AVTaAJ(lbou TeVOIlEVtlV 5, und den klein-

1 Wir können hierfür auch noch die bekannte, von Droysen
Gesch. d. Hellen. II 2, 3G3 lf. ausführlich besprochene, auch bei Gauer
de12 430, Gollitz GI'. Dialektinsehr. 281, Hicks GI'. Bist. Inscl'. 125
veröffentlichte Inschrift von Eresos anführen. Wenn es hier A. Z. 5 f.
von Agonippos, der wahrscheinlich Anfang 333 mit persischer Hülfe
sich der Herrschaft auf Eresos bemächtigte, beisst: [K]al 1l'OAEIJ.OV lEE­
VEt]KaIJ.Evo<; 1l'po<;' AAEEavbpov Kai '1'01<; ~EAAava<;, so macht die Er­

wähnung des hellenischen Bundes neben Alexander es wahrscheinlich,
dass die Eresier sich dem griechischen Bunde angeschlossen hatten.
Hätten sie vorher (im J. 334) bloss mit Alexander ihren Vertrag
abgeschlossen, so würde wohl kaum Veranlassung gewesen sein, an
der besprochenen Stelle der Inschrift auch die Hellenen mit anzu­
führen.

2 Vgl. Arr. JI 5, 7~ III 2, 6. Gurt. III 1,19, wo Kos mitGhios
und Lesbos zusammen genannt wird.

8 Die Ei(J(popal, die Anfipatros nach einer Inschrift der Nesioten
(Collitz gr. Dialektinsehr. 304 A., Gauer del2 429 A. Z. 10 f.) erhebt,
möchte ich doch jetzt bestimmter, als ich es in der Hist. Zeitsehr.
N. F. 38 S. 207, 2 gethan habe, in demselben Sinne erklären.

4 Bist. ZeitschI'. 38 S. 208. Dass sie in irgend einem Bundes­
verhältniss gestanden haben, wird allerdings schon durch den Ausdruck
(JuvTatEt<; wahrscheinlich.

;; Arr. II 1, 4.
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asiatischen Hellenen, die tri butpflichtige Unterthaneu des Perser­
königs gewesen waren, sich nutzbar gemacht habe, um sich dem
korinthischen Synedrion gegenüber einen besonderen Anhang zu
verschaffen. Dass aber eine solche Sonderung der kleinasiatischen
von den übrigen Griechen nicht in den Absichten Philipps, des
Schöpfers des korinthischen Bundes, gelegen haben wird, ist,
wie mir scheint, an sich anzunehmen. Alexander hat, wie ich
glaube, aus allgemeinen Gründen seiner Politik die von Anfang
an anders geartete Stellung der kleinasiatischen Hellenen zu~

makedonischen Königthum benutzt, um einen Keil in die von seinem
Vater geschaffene panhellenische Organisation zu treiben; der Um­
stand, dass diese griechischen Gemeinden Kleinasiens wahrschein­
lich alle, wenigstens zunächst, nur Geldbeiträge entrichteten,
gewährte für die Durchführung seiner Pläne noch eine besonders
günstige Basis.

Indessen, auch die Inselgriechen befanden sich doch, da sie
unter wesentlicher Mitwirkung des makedonischen Königthums
erst während der Unternehmung gegen die Perser frei und Glieder
des hellenischen Bundes wurden, in einer etwas andern Lage als
die festländischen Griechen, die bei der Konstituinmg, beziehent­
lich Erneuerung des Bundes mitgewirkt hatten; auch indem sie
diesem beitraten und sein Grundgesetz für sich als verbindlich
anerkannten, verhandelten diese Inselgriechen doch nur mit Ale­
xander, nicht mit dem korinthischen Synedrion selbst, wenngleich
der makedonische König als Vertreter des Bundes ihnen gegen­
überstand. Wie Alexander diese Sachlage für sich auszunutzen
verstand, zeigt die schon oft angeführte Inschrift von Chios, die,
werm meine Auffassung i'ichtig ist, uns bereits den Uehergang
von der panhellenischen Politik des makedonischen Königthums
zur späteren, absolut-monarchischen und dyna;tischen, die Ver­
wandlung der hegemonischen Stellung in die des Herrschers
den Griechen gegenüber vor Augen stellt. Die Bewohner von
Chios gehören, wie vorher gezeigt worden ist, der hellenischen
Föderation an, sie stellen Kontingente zur Flotte in Gemeinschaft
mit den übrigen Hellenen, die Landfriedensgeset.ze des hellenischen
Bundes gelten auch für sie; auf Grund derselben soll gegen
diejenigen, die die Stadt den Persern überantwortet haben, ver­
fahren werden. Aber Alexander bestimmt nicht allein die Mass­
regeln, die getroffen werdeu sollen, um die demokratische Ver­
fassung in vollem Umfange herzustellen und zugleich den Frieden
und die Ordnung im Gemeinwesen von Chios zu sichern, sondern
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hehält sich auch für den Fall, dass zwischen den zurüokkehren­
den Verbannten und dem jetzt wieder zur Herrscllaft gelangten
Demos Streitigkeiten entstehen, die riohterliche Entscheidung
hierüber 'Vor 1, - und zwar aus eigener Machtvollkommenheit,
nicht etwa in Vertretung oder Auftrag des Synedrion und
nrfügt, dass bis zur Beilegung dieser Streitigkeiten eine make­
donisehe Besatzung in Chios stehen soUe. Und ähnlich, wie
diesem Staate gegenüber, wird sich Alexander den übrigen grie­
chischen Inseln gegenüber, die damals vom persischen Einflusse
befreit wurden, 'Verhalten haben 2. Al1erdings war es im Sinne
des korinthischen Bundesvertrages, dass Alexand,er die mit per­
siseher Hülfe begründeten Regierungen und Verfassungen ohne
Weiteres beseitigte; auch moehten die Festsetzungen \tber die
KOlVTt q>UAa.K~ ihm für sein weiteres Eingreifen in die inneren
Verhältnisse 'Von Chios eine· gewisse formelle Basis gewähren;
indessen geht doch aus den besprochenen Stellen unserer Inschrift
unzweideutig seine Tendenz hervor, die schiedsrichterliche Stel­
lung des makedonischen Königs an Statt und auf Kosten des
Synedrion immer mehr auszubilden, in äbulicher Weise etwa,
wie im alten deutschen Reiolte das kaiserliche Gel'icht des Reiobs­
hofrathes dem Reiohskammergerichte stets erfolgreichere Konkur­
renz machte, dieses immer mehr zurückzudrängen suohte. Noch
klarer wird uns diese Richtung der Politik Atexanders, wenn wir
eine besondere Bestimmung unserer IIlI~chrift mit der geschicht­
lichen Ueberlieferung vergleichen. Der König 'Verordnet, wie
schon erwähnt (Z. 14 f.), dass \tber diejenigen, die gemeinschaft­
liche Sache mit dem persischen Nationalfeinde gemacht hätten,
soweit man ihrer habhaft werde, durch das Synedrion der Hel­
lenen gerichtet werden solle. Anian II und, mit diesem \tberein­
stimmend, Curtius 4 erzählen, anscheinend auf Grund der officiellen
Berichte des l,öniglichen Hauptquartiers, wie H~gelochos und
Amphoteros die Inseln des ägäischen Meeres, darunter 'Vor allem

1 Z. 15 ft:: ,Eav.. bE Tl dVTIAE'fllTCXl Tol,; KaTEArJAu900'lV Kai Tole; EV
Tfj 'lt6Ael, KplVEOeal TOOTO aÖTou,; 'ltap' tilJ.1v.

11 Rhodos erhielt ebenso wie Chios eine malmdonische Besatzung
(Curt. IV 8, 12); ob aus dem gleichen Grunde, wissen wir nicht, da
wir über die damaligen Verhältnisse von Rhodos gar nicht unterrichtet
sind. Wir erfahren nur, dass Rhodos schon während der Belagerung
von Tyros dem Alexander 10 Schiffe stellt.

11 JlI 2, 3 ff.
" IV 6, 14 ff.

Rhein. Mus. f. Phl101 N. F. LU.
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Chios, Lesbos, Te'nedos, Kos, für Alexander wiedergewinnen, und
wie dieser betreffs der in makedonische Gewalt gerathenen Ty­
rannen und .sonstigen persischen Parteigänger verfügt. Es geht
aus ihrem Bericht llervor, dass er die übrigen Schuldigen, na­
mentlich die Tyrannen von Lesbos, ihren Volksgenossen zur Be­
strafung überwies 1, während er die Chier unter starker Be­
wachung nuch Elephantine in Oberägyptel1 sandte. Von dem
hellenischen Synedrion als Gerichtshof ist hier nicht die Rede.

Wir können wolll kaum eine andere Erklärung llierfiir
als dass' Alexander die Bestrafung der Häupter der persiscllen
Partei, die ilirn Hegelochos überlieferte, sich selbst vorbellien, und
dass er .nur betreffs der übrigen persischen Parteigänger, deren Theil­
nahrne. an dem Verrathe nachgewiesen werden könne, die richter­
liche Entscheidung vor dem Bundesgerichte verfügte; es wunle
damit aber diese Entscheidung ~u ein,em nicM sehr wichtigen Akte,
im Wesentlichen zu einer Form; ob sie überlJaupt dann erfolgt
ist, darUber w,issen wir nicMa. So dient die KOIVtl lpUAllKll, die
besonders charaIlteristisch für das Verhältniss des makedonischen
Königthums zum panbellenisclJen Bunde ist, in der Hand Alexan­
ders dazn, die Verfassung eben jenes Bnndes zu sprengen.

Und bald bot der unglücldicbe Ausgang der vom König
Agis geleiteten Erhebung dem makedonischen Herrscher Gelegen­
heit, auch in die Verhältnisse des festländiscllen Griechenlands
sich erfolgreich einzumiscben und an Stelle der panheUenischen
Organisation immer entscbiedener sein persönliches Regiment zu
setzen. Wie schon erwähnt, wurde die Verllandlung über die
lakedaemoniscbe Angelegenheit vor dem lrorinthischen Synedrion
nicht zum Ziele gebracht, sondern Alexander selbst die Entschei­
dung überwiesen. Die Lakedaemonier erhielten Verzeihung für

1 VgL Arr. ur 2, 7. Curt IV 8,11. Ein ähnliches Verfahren
ergiebt sich auch bezüglich der Tyrannen von Eresos aus der schon
erwähnten Inschrift j und die 1nanlCl<pa des Königs bildet die Grund­
lage für das Verfahren. Man könnte vielleicht versucht sein, diese
Bestrafung der lesbischen Tyrannen durch ihre'eigenen Volksgenossen
als Beweis dafür zu verwenden, dass die Lesbier sich doch nicht dem
korinthischen Bunde angeschlossen hätten. Als wahrscheinlich erscheint
mir dies aber nach der obigen Darlegung nicht. Auffallend ist ja
allerdings die verschiedene Behandlung der Ohier und Lesbier, sie er­
klärt sich aber vielleicht daraus, dass die Verhältnisse auf Ohios dem
Könige noch nicht konsoJidirt genug zu sein schienen, um der Gemeinde
ßelbst das Gericht über ihre Volksgenossen zu überlassen.
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ihren Abfall, die aber nioht auf die Urheber des Krieges ausge­
!lehnt wurde; die Aohaeer und Eleer mussten den Megalopoliten
120 Talente zahlen t. Das ist alles, was wir aus unserer ge­
sohichtlichen Ueberlieferung erfahren 2.

Aus einer höohst interessanten Insohrift aus dem Jahre
318/7. (01. 115, 3)3, in der von den athenisohen Ehrenbezeugungen
für den Sikyonier Euphron die Rede ist, können wir aber sohlieeseu,
dass Alexander doch wohl viel tiefer in die peloponnesisohen An­
gelegenheiten eingegriffen hat. . Es ist hier Z. 15 if. davon die
Rede, .dass Euphron zur Zeit des hellenischen Bundesgenossen­
kriegs gegen Antipatros KlXTÜ8wv ..•• [~K Tl1<;; c:puTQ<;; TtlV TJ€
c:ppoupav Et€ßnA€ E.K Tl1<;; &K[porrOA€w<;; rrpwTov TWV E.vJ n€AOrrOV~
VtlO'ljJ rrOA€WV u. 8. w. Also befanden sich zur Zeit von Ale­
xanders Tod in einer ganzen Reihe von peloponnesischen Städten
makedonische Besatzungen. Wann sind diese eingeführt worden?
Wir können uns keine geeignetere Zeit denken, als eben jene
der Schilderbebung des Agis. Schon bevor der offene Krieg aus­
brach, wurden in versohiedenen pelopol1nesischen Städten, so in
Pellene und Sikyol1 4 mit makedonischer Hülfe, vor allem unter
Mitwirkung des Söldnerführers Korragos Ii Veränderungen in der
Regierung und Vel'fassung durchgeIlihrt, wahrscheinlich um der
antimakedonischeu, zu Sparta. hinneigenden Bewegung entgegen­
zutret,en i nndals der Abfall im Peloponnes ein fast allgemeiner
geworden,aber der Sieg bei :ßlegalopolis die makedonische Herr­
schaft neu begründet hatte, bot das oberste Schiedsgericllt, das
dem Alexander selbst übertragen wurde, den besten Anlass, unter
dem Vorwande der Sicherung des Friedens :Besatzungen in dil~

peloponl1esiscben Städte zu legen und dadurch das makedonische
Regiment dauernd zu befestigen, vielfach wohl zugleich unter
Veränderung der Verfassung in monarchischem oder oligarchi­
schem Sinne 6•

1 Olod. xvn 74, 6 (wahrscheinlich aus KJitarcb, vgl. Harpokrat.
u. Oj.ll')PEUOVTCl';), namentlich Curt. VI 1, 20, der übrigens von den Ar­
kadern, die ebenfalls an der ~rhebung Thai! genommen· hatten (vgI.
Aesch. III 165. Dinarch I 34) nichts sagt.

2 Die übrigen von A. Schäfer 1II2 S. 214 angeführten Stellen er-
geben nichts Wesentliches.

g CIA. IV 2, 231h.
4 [Demosth.] XVII 10. 16.
5 Vgl. Gomperz Wien. Stud. IV 116, 14.
6 VgI. die schon erwähnten Stellen der Rede fibel' die Bundes·

verträge mit AJexander, ferner Diod. XVIII 55> 2. 69, 3; vgl. auch
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eintraten, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen; wahrsohein­
lich wird es dadurch, dass in einer sehr wichtigen, ganz kürz­
lich veröffentliohten 1 Insohrift in einer Hieromnemonenliste unter

dem Arcbontate des üharixenos, in der 2 Hieromnemonen 1T<XPU
ßa(flMw~ , AA€Eavbpou erscheinen, auch ein Lakedaemonier ge­
nannt wird: EÖSp€l(fO[<;; AaK€]bm/..lOvlO<;;ll.

Eine solche Vertretung der Lakedaemonier im Amphik­
tyonenrath war unmöglich in den ersten Regierungsjahren Ale­
xanders, so hmge Sparta dem makedonischen }{önigtbum und dem
hellenischen Bunde feindlich gegenüberstand Bj jetzt trat es wieder
in sein altes Recht ein. Man könnte ja nun auch Yermuthen,
dass Alexander bei seinem schon damals wesentlich Yllränderten
Verhalten zur panhellenisehen Organisation auf die Zugehörig­
keit der Lakedaemonier zum korinthischen Bunde keinen Werth'
mehr g~legt hättej indessen ist es dooh wahrscheinlicher, dass
el' zunäohst die ]'orm fortbestehen liess und die Ausübung aHer
panhelleniscben Rechte immer noch an lHe Mitgliedschaft der hel­
lenischen Föderation geknüpft blieb 4.

68, 3. Auch in dem von Philippos Arridaios im J. 319 erlassenen De­
kret iiber die Freiheit der griechisuhen Staaten die Worte: Kai
TOU<; IJ.€TIlI1-rUV"Il<;; li CPUT6VTll<; OTrO TWV l')f.1€TEPWV I1TpaTTlTWV €K TWV
1t6A€WV, dcp' WV Xp6vwv 'AHEavopo<; €l<;; TI'] V 'AI1{av otE~Tl, KClT­
aT0/-lEV, mittelbar eine Bestätignng dafür, dass solche Verfassnngs­
änderungen in beträchtliohem Umfange während Alexanders Regierungs­
zeit durchgeführt und die ursprüngliohe Basis des korinthischen Bundes
daduroh wesentlich alterirt worden war.

1 BuH. de Corr. heIL XX 206 f.
2 Merkwürdig ist es, dass der andere Vcrtreter der Dorer bloss

als' ApIl1T0IJ.TJoTl<;; llEA01tOWal1to<;; bezeiohnet wird.
8 Es wird somit die Sohlacht bei Megalopolis jedenfalls. als ein

terminus post quem für diese Hieromnemonenliste und also auoh für
das Archontat des Charixenos anzuerkennen sein.

4 Im Anschluss an die oben besprochene Hieromnemonenliste
möchte iuh nooh beiläufig als bemerkenswerth hervorheben, dass als
die Vertreter der Boeoter gerade ein Thespier nnd ein Plataeer ge­
nannt werden. Uebrigens wird durch die von Bourguet ll.. a. O. 8. 202
aus dem Archontate des Damoxenos 'hrd 6. dpl1va €TEV€-rO', also wohl
im Herbst 34IJ, mitgetheilte Liste der VaOTrOlo{, in der neben 2 Make­
doniern (der hier erwähnte <l>llt1t1toC; MaKEbwv ist allerdings gewiss
nicht, wie Bourguet S. 233 vermnthet, der König Philipp selbst) u. a.
3 Lakedaemonier aufgeführt werden, die Notiz des Pausauill.s X 8, 2,
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Es kann hier nioh(unsere Aufgabe sein, der geschichtlichen
Entwiokelung des Verhältnisses Alexandel"s zum hellenischen
Bunde im Einzelnen weiter nachzugehen; ioh will nur noch auf
ein charakteristisches Beispiel aus dem Ende der Regierung Ale­
xanders hinweisen, das uns zeigt, wie die panhel1ellisohe Insti­
tution des Synedrion völlig unwirksam geworden ist. Im Anfang
des J. 323 empfängt der König eine Reihe von Gesandtschaften,
darunter auch solche aus Griechenland. Bier fehlt jede Andeu­
tung, dass diese Gesandtschaften in Vertretung des. hellenisohen
Bundes ersoheinen, obgleiohdas, was sie vortragen, zum Theil
entschieden in die Kompetenzli\phäre des Bundes gehört; soudem
Alexander verhandelt nach dem einzigen etwas eingehenderen
Berichte, den wir darüber 11aben 1 mit den Vertl'etern der ein­
zelnen Heiligfhümer, der einzelnen Staaten, naoh der Reihenfolge
der Gegenstände, über die sie die Entsoheidung des Königs an­
rufen (repWTol<;; J.lEv EXPllJ.l(lTt<H: T01<;; ureep TWV lEpwv reupuTE­
TEVTJJ.l€V01<;;, bEUT€POll;; be Toi<;; reEp. TWV bWpEWV J1KOUO't, EHle;; ce
T01<;; Q/lCPIO'ßl1TJ1O'Ete;; EXOUO't repoe; TOUe; o/l6poue;, TETapTote; ce
Toie;; reEpl TWV UHWTlKWV l1KOUO'l, re€/l1TIote; M: Toie; aVTlAETouO'I
reEpl Tfle; Kue6hou TWV cpuTuhwv). Also wiederum dieselbe ver­
einzelnde und trennende Politik Griechenland gegenüber, - an­
statt einer zusammenfassenden und vereinigenden, - auf die
ich bereits bei anderer Gelegenheit hingewiesen habe ll,

Wir haben im Vorstehenden auf einige Fragen, die die ge­
schiohtliche Entwickelung des korinthischen Bundes uuter Ale­
xander betreffen, etwas genauer eingehen müssen, weil wir Dur
so verstehen können, warum die diesem Bunde zu Grunde lie­
genden politischen Gedanlten, die in ihm ausgeprägten Institutionen
nicht zu ihrer vonen Wirksamkeit gelangt sind. Versuchen wir
nun noch einmal, diejenigen Momente hervorzuheben, die ihm

dass damals bereits die Lakedaemonier ganz aus der Amphiktyonie aus­
geschlossen worden seien, eiuigel'massen zweifelhaft. Es ist dies viel­
leicht erst nach der Schlacht bei Chaeronea., beziehentlich der Be­
gründung des korinthischen Landfriedensbundes, geschehen.

1 Diod. XVII 113, 3.
11 Bister. Zeitllchr. N. F. 38 S. 210, 1. Dass Alexander auch die

Bundeskontillgente, die ihm als Strategen von Hellas zur Verfügung
standen, von Anfang an nur in sehr geringem Umfange aufgeboten hat,
habe ich bereits in meinen' Forsch. z. Geseh. Alex. d. Gr.' S. 36, 1
(vgl. Art. Alexandros bei Pauly-Wissowa I 1417) hervorgellOben.
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seine Bedeutung innerhalb der politisohen EntwiQkelung GrIe­
ohenlands überhaupt siohern.

Die korinthische Föderation war auf eine Vertretung der ge­
salIlmten hellenisohen Nation angelegt und erreichte dieses Ziel
in einem Umfange, wie keine andere hellenische Symmaohie zu­
vor oder· nachhel'. Der Autonomie der einzelnen Staaten war
ebenso ein möglichst grosseI' Spielraum gelassen, wie anderer­
seits duroh die Konzentration des Heerwesens in einer Hand und
durohdie Anlehnung an die gewaltige makedonisohe Militärmaoht
die Fähigkeit einer kraftvollen Aktion naoh ausseu verbürgt. Das
hatte vor allem der peloponnesisohen Symmachie unter Spartas
Leitung eine so lange Dauer gegeben, dass die Spartaner, abge­
sehen von der traditionellen Begünstigung der oligarohischen
Verfassungen, oder, wie die Spartaner selbst es ausdrüokten,
derjenigen Verfassungen, die dem spartanischen Staate als ge::
eignet (ElTIT~l>€tOt) ersohienen, wenigstens in der früheren Zeit
ihrer Hegemonie bis zum Ende des pelopol1uesisohen Krieges
ihren Bundesgenossen in ihren eigenen Angelegenheiten verhält­
nissmassige Freiheit gewährt, andererseits als der militärisch
ausgebildetste und unbedingt führende Staat bis zu einem .gewissen
Grade die Iuiegerisohen der Bundestaaten mit sioh amal­
gamirt hatten. Das konnte aber seitens des makedonischen Kö­
nigthums, bei der hervorragenden politi!'chen und namentlich
auoh militärischen Kraft, die es seit Philipp entwickelte, in noch
höherem Masse geschehen.

Die Organisation des peloponnesisohen Bundes war sohwer~

fällig und der Kreis der Kompetenzen ein eng hegrenzter; es
blieb ja auch den Staaten, die an dem Bunde theilnahmen, un­
benommen, unter einander Krieg zu fülll'eu, während es für den
korinthischen Bund offenbar von grundlegender Bedeutung war,
dass der Friede in ganz Hellas gewährleistet und die Streitig­
lieHen zwischen den einzelnen Staaten der Bundesinstanz unter­
worfen wurden I, Die spartanisohe Verfassung und die Macht der
spartanischen Tradition hemmten jeden energischen Anfsohwung
und jede grosse Initiative; als Lysandros den EinftusB seines

1 In dem Fragmente des atbeniscben Bündnillllvertrages mit Philipp
(DIA. II 160) hei8~t es Z. 4 ff.: [ouo]l lhrX[a] E(Tr]ol[lJW ETrl Trl1j.lovf,!
ETr' oöoEva TWV) EIlIl€VOV'T[W]v EV T[f,! €lP~VJ;l OliT€ KaTa yfjv) O(lT€ KaTa
[9]dAM[crav - - oool xw]plov KaTaX~1.\IOj.l[at - - €Tri TrOAEJfllJ!
OÖO€vo<; T(lJV T[ij<; €(p~vl1<; KOIVWVOUVT)WV TEXV[J;l) oöb€fll[q].
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Staates durch eine kühnere Politik in weiterem, das ganze Hellas
begreifenden Umfange zur Geltung bringen wollte, geschah dies
auf dem Wege brutaler Gewaltsamkeit nach aussen, revolutio­
närer Umtriebe im Innern.

Im korinthiscllen Bunde warAn zum ersten l'lale, - wozu
bisher höchstens einzelne Anslitze gemaoht worden waren, """"'7

Aufgaben in Angriff genommen, die das ganze nationale Leben
als solohes angingen, Aufgaben, diodie einzolnen Glieder des
nationalen Körpers von sich aus 'nioht lösen konnten; .es war nicht
etwa bioBs, wie zur Zeit der Perserkriege, eine Organisation zur
Abwehr des äusseren Feindes gesohaffen worden.

Und diese Idee der nationalen Zusammengehörigkeit stand
hier zuerst über dem Gedanken der engeren politisohen Zusam­
mengehörigkeit, der bei den früheren grösseren Bündnissen ent·
weder von Anfang an zu Grunde gelegen hatte oder durch die
Uebermaoht des hegemonisohen Staates, duroh die Spartaner,
Athener, zuletzt Thebaner, zur Geltung gebracht worden war.
Wenn die Athener im zweiten Seebunde, wenigstens bei der
Gründung desselben, von dieser Riclltung ihrer bisherigen Politik •
abgingen (Z. 20 f. der Biindnissurkunde: lTOAIT€UO/-lEV4J lTOAITElaV
T\v (IV ßouAllTm), so können wir bei der geringen Bedeutung,
die dieser Bund tlmtsächlich für die allgemeine hellenische Ent­
wickelung gewonnen hat, da.riiber hinweggehen i das .von den
Athenern im Jahre 362/1 mit den Arkadern, Eleern, Aohaeern
geschlossene Bündnills 1, in dem sich die Athener verpflichten,
zum Sohutze der bestehenden Verfassungen, sogar auch der aristo­
kratischen, in den betreffenden Staaten einzutreten, war nur für
vorübergehende Zwecke geschlossen.

Wohl war auoh im korinthisohen Bunde das Uebergewioht
des leitenden Staates ein unbest,reitbares, aber es gilt hier das
Wort eines grossen deutsohen Historikers ß: dass <jede Bundes­
verfassung den Sohein der Gleichheit wahren muss zwischen der
Maoht und der Ohnmacht, die Form schonen, um das Wesentliche
zu erreichen >. Wohl waren rein föderative und monarchische Ele­
mente in eigenthümlioher Weise vermischt, aber (nicht die Logik
ist das höchste Gesetz im Leben der Völker ll), nicht .die reine

1 CU. II 57b. Dittenberger syll. 83. Hicks Gr. Hist. Iusor. 94.
:l Treitschke 10 Jahre deutscher Kämpfe, 2. Aufl., S. f>5'i; vgI.

auch S. 57!.
a Treitschke Bistor. u. polit. Aufs. 11'" S. 235.
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Durchführung einer bestimmten Verfassungskategorie ist aus­
llchlagg-ebend für die politische Entwickelung.

Noch auf ein weiteres Moment müssen wir hinweisen, das
dem korinthischen Bunde eine wichtige Stelle in der Geschichte
der hellenischen politischen Entwicltelung verschafft. Wir sind
allerdings in Be2lug auf die Zusa,mmensetzung des Synedrion, die
Vertretung der einzelnen Staaten in demselben ganz auf Mut­
massungen beschränkt; die Annallme, dass der grosse Mangel,
der den föderativen Gestaltungen des .A lterthums überhaupt ..:­
bis auf wenige Ausnahmen - anhaftete, die Stimmengleichheit
grösserer und kleinerer Staaten, auch bei dem korinthischen Syn­
edrion zur Geltung gelwmmen sein wird, liegt nahe, wenn gleich
sie nicht als sicher angesehen werden kann j aber das ist doch
bedeutsam, dass die Synedroi eine Selbständigkeit gegen-'
über den Staaten, von denen sie gesandt waren, hatten, dass sie
nicht bloss als Beauftragte, sondern in gewissem Sinne wirklioh
als Vertreter derselben ersoheinen mussten; und dies "Verdient
dooh besonders hervorgehoben zu werden, da der Gedanke einer
solchen Vertretung, der eine ElO wiohtige GrundlAge unseres po­
litisohen Lebeufl bildet, im allgemeinen den Griecben fremd ge­
blieben, jedenfalls nicht zu lebendiger Wirksamkeit gelangt ist.
Allerdings waren gewisse Analogien oder Ansätze hierzu BollOn
im peloponnesischen 1 und im letzten attisohen Seebnnde vorhan­
den j indessen betreffs der spartanischen Symmaohie haben wir
bereits gesehen, wie beschränkt ihre Wirkungssphäre war; und
in dem attischen Seebunde hat doch sowohl in Bezug auf die
Ahstimmungen, als auoh auf das Gel'iohtswesen die Konkurrenz
des souveräuen athenischen Demos die Bundesinlltitutionen immer
mehr aufgesogen, und die Mängel der Exekutive haben dann
noch weiter dazu beigetragen, den Bund innerlich zu sohwächen
und aufzulösen i auch geschah es wohl in besonders wiohtigen
Fällen, dass die cruvebpot TWV crulllluxwV sich nicht :für kom­
petent ansahen, sondern an die heimathliohen Volksgemeinden
rekurrirten 2. Für den korinthischen Bund geht nun aUS den

1 Es mag sein, dass die Gesandten der peloponuesischen Symmachie
iu den meisten und wichtigsten FällE'n nach Iustruktiou stimmten (vgl.
Vischer 1fl. Sehr. I 363); aber immel' war dies doch wohl nicht mög­
lieh; schon der Einfluss, den die Abstimmung in der spartanischen
Volksversammlung auscheinend bisweilen auf die Besohlüsse der OUJ.lI"U:lXOI
hatte, stand dem entgegen.

2 Vgl. Aesch. II 60 ff. III 69 f.
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wenigen uns rhaltenen Beriohten, vor allem denen über die kon­
stituirenden ersammlungen, soviel hervor, dass die Beschlüsse
der Synedro' bindend waren umI nicht erst nooh einer, wenn
auch nur f rmellen Bestätigung duroh die heimisohen Staatsge­
walten bed rften 1; an diesem allgemeinen Resultat müssen wif
festllalten, wenn wir auoll nioht wissen, inwieweit bei der Be­
grUndung es Bundes die. Gesandten schon unbedingte Vollmachten
fit I' den bsohluss des Bundesvertrags mit Pbilipp erhalten
hatten 2, 0 r ob erst nachträglich dieser Bundesvertrag in den
einzelnen Sta ten beschworen wurrle s, was ja allerdings dann
auob nur eine Form war; denn die entsoheidenden Beschlüsse
hatten eben die Synedroi gefasst; diese Besohlüsse waren nicht
duroh separates Abkommen einzelner Staaten mit Makedonien
zu Stande gekommen. Die Frage, inwieweit die Vertreter tIer
einzelnen Staatyn von diesen Instruldionen empfingen, ist für die
Gesammtwiirdigung der politischen Institution, um die es sioh
hier handelt, gar nicht von so grosser Bedeutung; je vielseitiger
jedenfalls und die Thätigkeit des Synedrion wurde,
desto weniger konnten verpfliohtende Instruktionen vorhergehen.
Die Synetlroi kamen in Korinth zusammen, um mit dem make­
donisohen Könige zu beratben und zu besobliessen llEp\ TWV Tl)
<E1Mbl crU/-UPEPOVTWV'\ wie früher die Gesandten der in der pe­
loponnesisohen Symmaehie vereinigten Staaten n€p\ TWV T~ TT€­
Aonovvi)O"IV O"U/.lq>€POVTWV 5 beratben hatten; was sie in ihrer

1 Bei dem späteren hellenischen Bunde uuter Antigonos Doson
und Philippos V war dies allerdings anders, wie wir aus Polyb. IV
26 ff. ersehen.

2 Aus Plut. Phok. 16: .1nlJ.uoou OE Tpn\llaVTor;. lhw.lr; t'1 n6AIr;
j.tE'rExOl Tilr; l(OlVfjr; e!pJivnr; Kai TOU O'uveoplou TOlr; uEAArlo"tV, soheiut her­
vorzugehen, dass die Absichten PhiIipps in ihren Grundzügen, gewisser­
massen die allgemeine Vorlage für die konstituirende Bnndesversamm­
lung, nämlich die Aufrichtung eines allgemeinen Landfriedens und die
Begründung einer Bundesverfassung, vorher den einzelnen Staaten mit­
getheilt wurden, so dass diese darüber Beschluss fassen konnten.

a Es ist nioht unwahrscheinlich, dass der Aufstellung der Ver­
tragsurkunden in den einzelnen Städten (vgl. das Fragment des atheni­
schen Bundesvertrages), erst noch eine feierliche Beschworung durch
die heimischen Staatsgewalten vorherging.

4 Diod. XX 46, ;); vgl. Polyb. IV 22, 2.
5 Xen. Hell. V 2, 20: O'UIlPOUA€U€tV ÖTt TITVWO'K€I TI<; dptO'TOV Tfj

TT€A.D1TOvvJiO'tjl Kai TOl<; O'ull~HiXotr;.
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Mehrheit beschlossen, verpflichtete alle diejenigen, die über­
haupt in dem Bunde verbleiben 1 und seinen Schutz geniessen
wollten; es konnte jetzt nicht nur von einem gemeinsamen In­
tel'esse des ganzen Hellas die Rede sein, sondern es gab eine
gemeinsame Inst.anz, 'die über allen einzelnen Souveränitäten der
verschiedenen hellenischen Staaten stand; welchen Einfluss dies
auf das gesammte politische Leben Griechenlands haben musste,
wenn die durch Philipp begründeten Institutionen siell weiter
entwickelten und als lebensfä.hig erwiesen, leuchtet ein. Wenn
ein bedeutender neuerer Rechtsfurscher 2 sagt: (Der Gedanke,
dass aus Staaten als Gliedern sich ein höhei'er Gesammtorga­
nismus, ein in sich selbst beruhendes Bundesgemeinwesen zusam­
mensetzen könne, blieb der antiken Theorie vollkommen fremd',
'so ist dies wohl im Grussen und Ganzen für die antike Theorie
zutreffend, aber in der Praxis findet sich doch .vor allem eben
in der korinthischen Föderation ein .Ansatz zu jenem höheren
Gesammtorganismus. Eine weitere Entwicklungsfähigkeit in dieser
Richtung - trotz allel' in den charakteristischen Grundzügen der
früheren griecllischen Geschichte liegenden Schwierigkeiten S ­

werden wir nicht von vornherein dem korinthischen Bunde be­
Iltreiten l,onnen, namentlich, wenn wir lIuf die gros~en Födera­
tionen am Ausgange der selbständigen griechischen Geschichte
blicken. Wie bei allen politischen Einrichtungen, so kam es al­
lerdings ganz besonders bei diesen Ansätzen zu einer föderativen
Gestaltung des politischen Lebens von Hellas auf den Geist an,
in dem die Bundesverfassung gehandhabt wurde; es musste vor
allem von ausschlaggehender Bedeutung sein, welohe Stellung das
mal,edonische Königthum zu ihr einnahm; und da ist es denn die
entscheidende Thatsache der griechischen Geschichte in der Zeit
Alexanderll des Grossen, dass ebensowohl die panhell.enisohe

1 Natürlich ist damit nicht gesagt, dass etwa der Austritt aus
dem Bunde freigestanden hätte; es war eiu 'ewiges Bündniss', und es
konnte sich da nicht um einen Austritt, sondern nur um einen Abfall
von· demselben handeln, der als solcher nach den Bundesgesetzen be­
straft wurde.

2 Gierke Dentsches Genossenschaftsrecht III S. 28; vgl. auch Brie
Der Bnndesstaat S. 9 f.

8 Eine umfassende Würdigung der historiseben Bedeutung des
Bundes eben vom Gesichtspunkte der bisherigen geschichtlichen Entwick­
lung von Hellas kanu bier nicht unsere Aufgabe sein, sondern gehört
in den Rahmen einer geschichtlichen Darstellung.
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Idee, wie die panhellenischen Institutionen seiner vYeltherrschaft,
dem göttlicben Charakter seiner Monarchie zum Opfer fielen 1.

Indessen lassen sich doch 110ch in der auf Alexanders Regierung
folgenden Periode die heiden Riclltungen der von· mahdonischer
Seite. den Hellenen gegenüber verfolgten Politik, die Philippischen
Traditionen und das Regierungssystem Alexanders, verfolgen, ent­
weder neben- und gegeneinandergehend oder sicb gegenseitig ab­
lösend. Dem S~'stem des Antipatros und Kassandros, das darauf
ausgeht, in den einzelnen griechisc11en Staaten vornehmlich die
Herrschaft der makedonischen Partei zu begründen, tritt Poly­
sperchon entgegen mit dem Versuche, zunächst im Namen des
Philippos Arridaios für ganz Hellas, dann weni~stens ftir den
PelOpOTIlleS den Bund· hellenischer Staaten unter vVahrung ihrer
Autonomie herzustellen, mit grösserem Erfolge dann Demetrios
Poliorketes im Einverständnisse mit. seinem Vater Antigonos.
Später verlässt aher Demetrios selbst zum Theil wieder dieses
System, und als er durch die Erwerbung des mahdonischen Kä­
nigthums eine feste Basis für die Wiederbelebung der PhiIippi­
sehen Jnstitutionen erlangt hat, unterg1·äht er durch die Verfol­
gung seiner phantastischen Pläne zur Wiederaufrichtung der uni­
versalen Alexandermonarobie den Boden für die DurchfUbrung
einer gesichert,en makedonisch-helleniscben Politik; sein Sohn
Antigonos Gonatas lenkt dann noch entschiedener wieder in die
Bahnen seines mÜtterlichen Grossvaters Antipatros und seines
Oheims Kassandros ein. Endlioh unternimmt es ~o\ntigonos Doson
noch einmal mit Erfolg, das von den verschiedensten Seiten ge­
fährdete und bekämpfte makedonisclle Königthum auf der von
Philipp gelegten Grundlage neu zu befestigen; es war die letzte
Naehbli.i.the dieses KönigthuUls und der makedonisohen Hegemonie
in Grieohenland.

Wenn nun auch infolge der Politik Alexanders und der
dadurch bewirlden Umgestaltung aller Verhältnisse der korin­
thische BUlId nicht die Wirksamkeit erlangt hat, die gewiss in
den Absichten seines Begründers lag, so ist er doch auch auf
die folgende politische Entwickelung von Hellas nicht ohne Ein~

fluss geblieben. Wie die Gedanken Philipps eine Stütze und

1 Ich habe dies in meiner schon öfters erwähnten Abhandlung:
'Alexander d. GI'. und der Hellenismus' genaner ausgeführt, worauf ich
hier wohl verweisen darf, indem ich hoffe, später in ausführlicherer
Darstellung diese Entwicklung belec:chten zu können.
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Grundlage fanden in dem damals sich stark geltend machenden
Zuge zu föderativer Gestaltung des politiscllen Lebens, so haben
sie unstreitig wieder auf die grossen Bünde des dritten Jallr­
hunderts eingewirkt. 'Wenn diese in Bezug auf wirklich bundes­
staatliche Organisation wesentlich ttber den korinthischen Bund
hinausgehen, so zeigen f:'ie sich doch in charakteristischen Grund­
zügen ihrer Verfassung von jenem Bunde beeinflusst. Ich will
hier nicht auf die viel umstrittene Frage der achaeischen Synedroi
oder der ßOUA~ eingehen, sondern auf ein besonders bemerkens­
wertlles Moment hinweisen; das ist das Vorhandensein einer
starken Exekutivgewalt, eines C strong governmetJt', wie es schon
Freeman 1 mit Recht hervorgehoben hat, das in einem so ent­
schiedenen Gegensatze zu den früberen politischen Verhältnissen
von Hellas, namentlich zu den demokratischen Institutionen Atheris
stand. Freeman zieht, nicht gerade sehr treffend, die Parallele
des modernen Konstitutionalismus, namentlich des englischen
Premierministers, herbei; wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn
wir annehmen, dass das Verhältniss des makedonischen König­
thums, dessen Träger der <JTpaTI1TOC; aUTOKp(hwp von Hellas
war, zum hellenischen Bunde, seine starke politische und militä­
rische Exekutivgewalt, von entscheidender Beileutung für jene
letzten Gestaltungen selbständiger hellenischer Politik, die Aus'
bildung einer mit bedeutenden Befugnissen ausgestatteten Re­
gierungsgewalt in ihnen geworden ist s.

Gotha. J. Kaerst.

1 Vgl. namentlich Hist. of Federa.I Government I 287 ff.·
2 Wenn ich mich recht erinnere, so hat eine von Belach ge­

sprächsweise mir gegenüber gethane Aeusserung mich zum Nachdenken
über diesen Zusammenhang angeregt; ein weiteres Eing€\hen auf diese
und verwandte Fragen würde die Grenzen dieser Abhandlung über­
schreiten.




